
 
 
Welche Vorteile bietet die Card? 
 
Die „Jugendleiter/innen-Card“ soll ehrenamtliche Mitarbeiter/innen ausweisen 
und ihnen mehr Handlungsspielraum gegenüber Behörden, Informations- und 
Beratungsstellen, Polizei, Konsulaten etc. verschaffen. 
 
Zudem gibt es Vergünstigungen für Juleica-Inhaber/innen auf Länder- und 
Kreisebene, sowie innerhalb einiger Kommunen. Aktuelle Informationen sind im 
Internet zu finden unter www.juleica.net. 
 
Wer kann die Juleica beantragen? 
 
Die Card ist in erster Linie für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Kinder- und Jugendarbeit bestimmt. 
 
Vorraussetzung für den Erhalt der Card ist 
 
 ein Nachweis über pädagogische und ehrenamtliche Grundkenntnisse im 

Umfang von 40 Zeitstunden (entspricht ca. 54 Unterrichtsstunden), oder eine 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit der Jugendorganisation/ Verein, 
verbunden mit der Bestätigung der Jugendorganisation/ Vereins, dass 
ausreichende pädagogische und rechtliche Kenntnisse vorliegen. 

 
 der gültige Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang 

„Sofortmaßnahmen am Unfallort“ (ein gültiger Nachweis darf nicht älter als 
zwei Jahre sein.) 

 
Die Card besitzt eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren. Nach Ablauf dieser Frist ist 
eine Neubeantragung möglich. Grundlage hierfür ist die Teilnahme an einem 
pädagogischen Fortbildungslehrgang im Umfang von sechs Zeitstunden. 
 
Wie wird sie beantragt? 
 
Zuständig für Ausstellung und Aushändigung der Juleica sind die Kreisjugendämter 
und die Jugendämter der kreisfreien Städte. 
 
Der Antrag kann 
 
a) direkt beim Kreis eingereicht werden. Das Formular (pdf-Format) muss aus 

dem Internet geladen werden (z.B. bei www.juleica.net, www.hessischer-
jugendring.de, www.kreisjugend.de) und ist bis einschließlich Feld 10 
unbedingt maschinell auszufüllen. Die erforderlichen Anlagen sind beizulegen. 
Träger der Jugendhilfe ist der Verband, der auch als antragsberechtigter 
unterschreibt. 

 
b) Teilnehmer/innen unserer Jugendeiterseminare können die Card im Rahmen 

der Ausbildung beantragen. 
 
 
Weitere Infos: Reinhold Beck, T. 06421-405 1568, E-Mail: BeckR@marburg-biedenkopf.de 
   

Juleica  
(Jugendleiter/innen-Card) 



    Antrag auf Ausstellung  
 
    Antrag auf Verlängerung 
 
der Jugendleiter/innen-Card (Juleica) 
 
Antragsteller/in 
Name  Geburtsdatum  
Vorname  Telefon  
PLZ/Ort  Mobil  
Straße    
E-Mail  
 
Jugendorganisation 
Name des Vereins  
Sitz des Vereins  
Funktion im Verein  seit: 
 
 
Hiermit bestätigen wir, dass die o.g. Person seit ___________ ehrenamtlich in der 
Kinder- und Jugendarbeit des Vereins (des Verbandes) tätig ist und über 
ausreichende rechtliche und pädagogische Kenntnisse verfügt. 
 
 
___________________________________________________________________ 
Datum   Stempel/Unterschrift des/der Vorsitzenden des Verbandes 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Bitte folgende Anlagen diesem Vordruck beifügen: 
 
 Antrag auf Ausstellung einer Juleica 
 1 Passfoto (35 x 45 mm) 
 Ausbildungsnachweis (Jugendleiter/innen Seminar eines anerkannten Trägers) 
 oder  Bescheinigung über langjährige Tätigkeit und ausreichende 
 pädagogische und rechtliche Kenntnisse. 
 Bescheinigung über ein Seminar „Sofortmaßnahmen am Unfallort“ oder  
 „Erste-Hilfe“, nicht älter als zwei Jahre. 
 
 
bei einem Verlängerungsantrag 
 
 Antrag auf Ausstellung einer Juleica 
 1 Passfoto (35 x 45 mm) 
 Bescheinigung über eine pädagogische Fortbildung (mindestens  
 6 Zeitstunden) 
 Kopie der Juleica, die demnächst ablaufen wird 


